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Sachdarstellung: 
Die Baustelle „Neubau eines Schulgebäudes an der GOBS Friedrichsfehn“ wurde 
bereits eingerichtet und in der 32. KW begonnen. Die Vergaben der Erdbau-, Roh-
bau-, Elektro-, Heizung-/Lüftung-/Sanitär- und Fassadenbauarbeiten sind bereits er-
folgt. Auch die Vergabe der Photovoltaikanlage, die nicht nur den Neubau, sondern 
auch die Bestandbauten mitversorgt, ist bereits erfolgt. Die Erdbauarbeiten sind be-
reits abgeschlossen und die Rohbauarbeiten haben begonnen.  
Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für 03/2025 geplant. Die Meilensteine der 
Gewerke sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
 
Damit Schüler*innen nicht den Baustellenverkehr kreuzen, wurde der Baustellenbe-
reich inklusive einer notwendigen Teilsperrung des Sperberwegs eingezäunt. Um 
den Anwohnern des Sperberwegs, Birkenweg, An der Weide sowie Im Plaggen das 
Vorgehen zu erörtern wurde eine Anliegerversammlung anberaumt, die am 
24.07.2023 in der Mensa der GOBS Friedrichsfehn stattgefunden hat. Die der Anlage 
1 beigefügte Präsentation wurde vorgestellt.  
Die Verwaltung hat zur Entzerrung des Hol- und Bringverkehrs mit der Fertigstellung 
der Hol- und Bringzone für die Eltern eine weitere Möglichkeit geschaffen, die Schü-
ler*innen und Kindergartenkinder zu den Einrichtungen bringen zu können oder diese 
abzuholen. Die Laufwege der Schüler*innen und der Kindergartenkinder verlängert 
sich im Vergleich zu den bisher genutzten Parkflächen am Sperberweg und am Fa-
sanenweg nur marginal. Auch der ADAC empfiehlt in dessen Handreichung (Anlage 
2), dass die Kinder vor und nach dem Unterricht aus verschiedenen Erwägungen 
heraus mindestens etwa 250 m zu Fuß gehen sollten. 
Seitens der Verwaltung wurde ein Elternbrief verfasst, indem die Elternschaft gebe-
ten wird, die Hol- und Bringszone zu nutzen. (Anlage 3) Zur Kontrolle der Verkehrssi-
tuation ist momentan zu Bring- und Abholzeiten regelmäßig das Ordnungsamt vor 
Ort. 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Präsentation Anliegerversammlung 
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Anlage 2: Bericht des ADAC 
Anlage 3: Elternbrief  
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